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I. Allgemeines 
 

§ 1 
Zweck der Prüfungen und Ziele des Studiums, Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums im Masterstudiengang 
Chemie (Chemistry). Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Kandidatinnen und 
Kandidaten die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen wissenschaftlichen Kenntnisse er-
worben haben, die Fähigkeit besitzen, diese anzuwenden und Fragestellungen in die fachlichen Zu-
sammenhänge einordnen können. 

(2) Das Masterstudium soll den Kandidatinnen und Kandidaten unter Berücksichtigung der Anforderun-
gen und Veränderungen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Methoden so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zur kritischen Einordnung der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. 

(3) Die Voraussetzungen für den Zugang zum Masterstudium im Studiengang Chemie (Chemistry) erfüllt, 
wer  
1. den Grad Bachelor of Science oder Diplom im Studiengang Chemie oder in einem gleichwerti-

gen Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes 
mindestens mit der Note "befriedigend" (3,0) erworben hat  
oder 

2. den Grad Bachelor of Science oder Diplom im Studiengang Chemie oder in einem gleichwerti-
gen Studiengang an einer Hochschule außerhalb des Geltungsbereiches des Hochschulrah-
mengesetzes erworben hat und  
a) in einer Aufnahmeprüfung in Form einer mündlichen Prüfung von 20 bis 40 Minuten 

Dauer vor einer Prüferin oder einem Prüfer und einer Beisitzerin oder einem Beisitzer 
nachgewiesen hat, dass sie oder er über die notwendigen Kenntnisse zur Aufnahme des 
Masterstudiums im Studiengang Chemie (Chemistry) verfügt 

oder 
b) den Graduate Record Examinations Subject (GRE) Test in Chemie, angeboten z. B. von 

ETS Europe1, vorlegt. 
(4) Liegen die Unterlagen nach Absatz 3 aus von der Bewerberin bzw. dem Bewerber nicht zu vertreten-

den Gründen noch nicht vollständig vor, können Einzelnachweise erbracht werden. Die Zulassung 
wird in diesem Fall unter Vorbehalt des vollständigen Nachweises bis zum Einschreibungstermin aus-
gesprochen. 

(5) Der Prüfungsausschuss entscheidet auf Grund der vorgelegten Unterlagen und ggf. der mündlichen 
Aufnahmeprüfung über die Zulassung. Das Ergebnis des Aufnahmeverfahrens wird der Bewerberin 
oder dem Bewerber unverzüglich schriftlich mitgeteilt. Ein ablehnender Bescheid ist zu begründen 
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann die Zulassung zum Masterstudium von zusätzlichen Leistungsnachwei-
sen und Fachprüfungen aus dem Bachelor-Studiengang Chemie abhängig machen. 

§ 2 
Abschlussgrad 

Ist die Masterprüfung bestanden, verleiht die Bergische Universität Wuppertal den Grad "Master of Science", 
abgekürzt "M.Sc.". 

§ 3 
Regelstudienzeit, Studienumfang und Leistungspunkte 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt für den Masterstudiengang einschließlich der Abschlussarbeit (Master-
Thesis) vier Semester. 

 
1 Siehe http://www.gre.org 
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(2) Der Studienumfang im Masterstudium beträgt ca. 70 SWS, davon entfallen auf den Pflichtbereich ca. 
20 SWS, auf den Wahlpflichtbereich ca. 36 SWS und auf den Optionalbereich ca. 14 SWS. 

(3) Die Masterprüfung beinhaltet den Erwerb von 120 Leistungspunkten, davon entfallen  
1. 30 LP auf den Pflichtbereich (§10 Abs. 3 Nr. 1), 
2. 40 LP auf den Wahlpflichtbereich mit einem zu wählenden Studienschwerpunkt (§10 Abs. 3 Nr. 

2), 
3. 20 LP auf den Optionalbereich (§10 Abs. 3 Nr. 3) sowie 
4. 30 LP auf die Abschlussarbeit (§11). 

§ 4 
Prüfungen und Prüfungsfristen 

(1) Leistungspunkte werden aufgrund von Prüfungsleistungen in den Modulen des Pflichtbereichs, des 
Wahlpflichtbereichs und des Optionalbereichs vergeben. 

(2) Prüfungen sind nichtöffentlich. 
(3) Die Prüfungssprache ist in der Regel deutsch. Über Ausnahmen entscheidet auf Antrag der Kandida-

tinnen und Kandidaten vorbehaltlich der Zustimmung durch die Lehrenden und Prüfer die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

(4) Gegenstand einer Prüfungsleistung ist das Stoffgebiet der zugeordneten Lehrveranstaltung. 
(5) Die Prüfungstermine sind so festzusetzen, dass die Masterprüfung innerhalb der Regelstudienzeit 

vollständig abgeschlossen werden kann. 
(6) Die Ablegung der Prüfungen erfolgt in engem zeitlichem Zusammenhang mit der zugrunde liegenden 

Lehrveranstaltung, in der Regel im gleichen Semester. Den Kandidatinnen und Kandidaten sind für 
jede Prüfung auch die jeweiligen Wiederholungstermine bekannt zu geben. 

(7) Die Anmeldung zu den Modulprüfungen hat bis zum Ende der 3. Woche des jeweiligen Semesters zu 
erfolgen. 

(8) Macht die Kandidatin oder der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie oder er we-
gen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, eine Prüfung 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses der Kandidatin oder dem Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistun-
gen in einer anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 

§ 5 
Prüfungsausschuss 

 (1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben 
bildet der Fachbereich einen Prüfungsausschuss. Er besteht aus sieben Mitgliedern, von denen vier 
der Gruppe der Professorinnen und Professoren, eines der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und zwei der Gruppe der Studierenden angehören. Die oder der Vorsitzende, 
die Stellvertreterin oder der Stellvertreter, die der Gruppe der Professoren angehören, und die weite-
ren Mitglieder werden vom Fachbereichsrat auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe gewählt. Die Amts-
zeit beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungspro-
zessrechts. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten 
werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere zustän-
dig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. 
Der Prüfungsausschuss berichtet dem Fachbereich regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, über die 
Entwicklung der Prüfungen und der Studienzeiten sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamt-
noten. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Universität offen zu legen. Der Prüfungsaus-
schuss gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung und des Studienpla-
nes. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden und ihre oder seine Stellvertreterin bzw. ihren oder seinen Stellvertreter 
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übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an den Fachbe-
reich. 

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden bzw. der Stell-
vertreterin oder dem Stellvertreter und mindestens einer weiteren Professorin oder einem weiteren 
Professor mindestens ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwesend ist. Er beschließt mit einfa-
cher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Die studen-
tischen Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei der Bewertung und Anrechnung von Studien- 
und Prüfungsleistungen, bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, bei der Festlegung 
von Prüfungsaufgaben und der Bestellung von Prüferinnen und Prüfern und Beisitzerinnen und Bei-
sitzern nicht mit. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen beizuwoh-
nen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 
nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

§ 6 
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer und die Beisitzerinnen und Beisitzer. Er 
kann die Bestellung der oder dem Vorsitzenden übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer darf nur be-
stellt werden, wer mindestens die entsprechende Masterprüfung bzw. Diplomprüfung in Chemie oder 
eine vergleichbare Prüfung abgelegt und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, 
in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine selbständige Lehrtätigkeit ausgeübt hat. 
Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Bache-
lorprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
(3) Als Prüferinnen oder Prüfer werden in der Regel die für die Lehrveranstaltungen verantwortlichen 

Lehrenden bestellt. Die Kandidatinnen und Kandidaten können für mündliche Prüfungsleistungen Prü-
ferinnen oder Prüfer vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen 
werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen Anspruch. 

(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass den Kandidatinnen und Kandi-
daten die Namen der Prüferinnen und Prüfer rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin 
der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben werden. Die Bekanntmachung durch Aushang ist ausrei-
chend. 

(5) Für die Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen und Beisitzer gilt § 5 Abs. 6 Sätze 2 und 3 entspre-
chend. 

§ 7 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an anderen Uni-
versitäten im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung 
von Amts wegen angerechnet. 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen oder an anderen 
Hochschulen als Universitäten im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleis-
tungen, die an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des Hochschulrahmengesetzes er-
bracht wurden, werden auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleich-
wertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, 
Umfang und in den Anforderungen denjenigen des Studiums im Masterstudiengang Chemie an der 
Bergischen Universität Wuppertal im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Ver-
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertig-
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keit von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen 
sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenz-
vereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten; im Übri-
gen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen ge-
hört werden. 

(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich aner-
kannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit den anderen 
Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 5 ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellun-
gen über die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen oder Fachvertreter zu hören. 

(5) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die Noten-
systeme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen. Die Anrechnung 
wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

(6) Die Studierenden haben die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen in der vom Prüfungsaus-
schuss festgelegten Form vorzulegen. 

§ 8 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die Kandidatinnen und 
Kandidaten zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheinen oder wenn sie nach Be-
ginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn eine schriftli-
che Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. Die Kandida-
tinnen und Kandidaten können sich bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungstermin 
ohne Angabe von Gründen von der Prüfung abmelden. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 Satz 1 und 2 geltend gemachten Gründe 
müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 
Bei Krankheit der Kandidatinnen und Kandidaten kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt 
werden. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann im Einzelfall die Vorlage eines At-
testes eines vom Prüfungsausschuss benannten Vertrauensarztes verlangen. Erkennt der Prüfungs-
ausschuss die Gründe gemäß Satz 1 an, wird den Kandidatinnen und Kandidaten dies schriftlich mit-
geteilt und ein neuer Termin festgesetzt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem 
Fall anzurechnen. Absatz 1 Satz 3 gilt in diesem Fall nicht. 

(3) Versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, das Ergebnis ihrer Prüfungsleistung durch Täuschung 
oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungs-
leistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die Feststellung wird von den jeweiligen Prüferin-
nen und Prüfern getroffen und von ihnen oder den jeweiligen Aufsicht Führenden aktenkundig ge-
macht. In schwer wiegenden Fällen oder im Wiederholungsfall kann der Prüfungsausschuss darüber 
hinaus nach Anhörung des Fachbereichsrates die bisherigen Teilprüfungen für nicht bestanden erklä-
ren. In besonders schwer wiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Fach-
bereichsrates das Recht zur Wiederholung der Prüfung aberkennen und die gesamte Prüfung für 
nicht bestanden erklären. Kandidatinnen und Kandidaten, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Prü-
fung stören, können von den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern oder den Aufsicht Führenden in der 
Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in die-
sem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die Gründe 
für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. In schwer wiegenden Fällen kann der Prüfungsaus-
schuss die Kandidatinnen und Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen aus-
schließen. Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Die Kandidatinnen und Kandidaten können innerhalb von 14 Tagen verlangen, dass Entscheidungen 
nach Absatz 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 

(5) Belastende Entscheidungen sind den Kandidatinnen und Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzutei-
len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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II. Masterprüfung 
 

§ 9 
Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 

(1) Zur Masterprüfung kann nur zugelassen werden, wer an der Bergischen Universität Wuppertal für den 
Master-Studiengang Chemie (Chemistry) eingeschrieben oder gemäß § 71 Abs. 2 HG als Zweithörer 
zugelassen ist. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist schriftlich beim Prüfungsausschuss spätestens mit 
der Anmeldung zur ersten Leistungspunkteprüfung zu stellen. Dem Antrag sind beizufügen: 
1. der Nachweis über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzung, 
2. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder der Kandidat bereits eine Masterprüfung oder 

Diplomprüfung im Studiengang Chemie oder einem gleichwertigen Studiengang nicht oder end-
gültig nicht bestanden hat, ob sie oder er seinen Prüfungsanspruch durch Versäumen einer 
Wiederholungsfrist verloren hat oder ob sie oder er sich in einem anderen Prüfungsverfahren 
befindet. 

(3) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss oder gemäß § 5 Abs. 3 Satz 6 die oder der 
Vorsitzende. 

(4) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. die Kandidatin oder der Kandidat die Masterprüfung oder die Diplomprüfung im Studiengang 

Chemie an einer Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes endgültig 
nicht bestanden hat oder 

4. die Kandidatin oder der Kandidat sich bereits an einer anderen Universität in demselben oder 
einem vergleichbaren Studiengang in einem Prüfungsverfahren befindet. Als Prüfungsverfah-
ren gilt bei studienbegleitenden Prüfungen jede einzelne Fachprüfung sowie die Abschlussar-
beit; bei Blockprüfungen die gesamte Masterprüfung oder Diplomprüfung. 

§ 10 
Umfang und Art der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung besteht aus den Prüfungen zum Erwerb der Leistungspunkte (90 LP) in den Modu-
len sowie der Abschlussarbeit (Master-Thesis, 30 LP).  

(2) Die Prüfungen zum Erwerb der Leistungspunkte werden studienbegleitend abgelegt, das Leistungs-
punktekonto wird beim Prüfungsausschuss geführt. 

(3) Von den insgesamt geforderten 90 Leistungspunkten (90 LP) aus Lehrveranstaltungen müssen nach-
gewiesen werden: 
1. 30 Leistungspunkte (30 LP) aus den Veranstaltungen des Pflichtbereichs im Masterstudien-

gang Chemie mit den Modulen 
- Struktur und Reaktivität von Molekülen (10 LP) 
- Naturstoffe und Makromoleküle (10 LP) 
- Dynamik, Spektroskopie und Berechnung von Molekülstrukturen (10 LP). 

 Die Prüfungen zum Erwerb der Leistungspunkte im Pflichtbereich werden in Form dreistündiger 
Klausuren durchgeführt. 

2. 40 Leistungspunkte (40 LP) müssen aus Veranstaltungen in einem fachübergreifenden Gebiet 
nachgewiesen werden, das den Schwerpunktbereich des Studiums bildet (Wahlpflichtbereich). 
Als Schwerpunktbereiche sind wählbar: 
a) Synthese und Eigenschaften von Materialien und Wirkstoffen mit den Modulen  

- Molekül- und Wirkstoffchemie (10 LP) 
- Polymer- und Festkörperchemie (10 LP) 
- Experimentelle Methoden der Synthesechemie (10 LP) 
- Vertiefungspraktikum Synthesechemie (10 LP) 
oder 
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b) Instrumentelle Analytik mit den Modulen  
- Angewandte Massenspektrometrie (9 LP) 
- Instrumentelle Bioanalytik (8 LP) 
- Moderne Methoden der Chromatographie und Spektroskopie (13 LP) 
- Vertiefungspraktikum Instrumentelle Analytik (10 LP) 
oder 

c) Molekülstruktur und Spektroskopie mit den Modulen 
- Experimentelle Methoden der Spektroskopie (11 LP) 
- Theoretische Grundlagen von Molekülstruktur und Spektroskopie (11 LP) 
- Elektronen- und Matrixspektroskopie (8 LP) 
- Vertiefungspraktikum Molekülstruktur und Spektroskopie (10 LP) 
oder 

d) Umweltchemie mit den Modulen 
- Wasserchemie und Wassertechnologie (11 LP) 
- Umweltchemikalien (8 LP) 
- Chemie der Atmosphäre (11 LP) 
- Vertiefungspraktikum Umweltchemie (10 LP). 

3. 20 Leistungspunkte (20 LP) müssen in Modulen aus den in Nr. 2 nicht gewählten Schwer-
punktbereichen erworben werden. Über die Zulassung weiterer Module aus anderen Studien-
gängen an der Bergischen Universität entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann die Veranstaltungskataloge des Pflicht- und des Wahlpflichtprogramms 
auf der Basis des in der Studienordnung genannten Umfangs der Veranstaltungen aktualisieren. 

§ 11 
Abschlussarbeit ("Master-Thesis") und Master-Seminar 

(1) Die nach Wahl der Kandidatin oder des Kandidaten in deutscher oder englischer Sprache zu verfas-
sende Abschlussarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat sein Fachgebiet beherrscht 
und in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus einem chemischen Fachge-
biet selbstständig zu bearbeiten. Durch Teilnahme am Master-Seminar sollen die Kandidatinnen und 
Kandidaten zu interdisziplinärem Denken angeregt werden und zeigen, dass sie in der Lage sind, ihre 
Master-Thesis zu präsentieren und eine kritische Diskussion zu führen. 

(2) Voraussetzung für die Ausgabe des Themas der Abschlussarbeit ist der Nachweis von 90 Leistungs-
punkten des Masterstudiums Chemie sowie die regelmäßige Teilnahme am Master-Seminar. Über 
begründete Ausnahmen befindet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

(3) Das Thema der Abschlussarbeit wird von einer oder einem gemäß § 6 Abs. 1 vom Prüfungsaus-
schuss bestellten Prüferin oder Prüfer festgelegt und der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses mitgeteilt. Die Abschlussarbeit wird von dieser Prüferin oder diesem Prüfer betreut. Soll die 
Abschlussarbeit in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu 
der Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Kandidatin oder dem 
Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, die Betreuerin oder den Betreuer sowie ein Thema für die Ab-
schlussarbeit vorzuschlagen. 

(4) Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten sorgt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses dafür, dass die Kandidatin oder der Kandidat rechtzeitig ein Thema für eine Abschlussarbeit 
erhält. 

(5) Die Ausgabe des Themas der Abschlussarbeit erfolgt über die oder den Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(6) Die Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit beträgt sechs Monate. Thema und Aufgabenstellung 
müssen so beschaffen sein, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden kann. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten drei Wochen der Bearbeitungszeit zurück-
gegeben werden. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag die Bearbei-
tungszeit um bis zu drei Monate verlängern. 
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(7) Der Umfang der Abschlussarbeit soll in der Regel höchstens 80 Seiten betragen. Experimentelle Da-
ten können in einem Anhang zusammengefasst werden. 

(8) Die Kandidatinnen und Kandidaten nehmen spätestens ab dem dritten Studiensemester am Master-
Seminar teil und berichten über ihre Abschlussarbeit im Rahmen eines ca. 30minütigen Vortrags mit 
anschließender Diskussion. Der Termin des Berichts soll in einem engen zeitlichen Zusammenhang 
mit der Abgabe der Arbeit stehen.  

§ 12 
Annahme und Bewertung der Abschlussarbeit 

(1) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss in dreifacher Ausfertigung abzuliefern; 
der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die Abschlussarbeit nicht fristgemäß abgelie-
fert, gilt sie gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 

(2) Bei der Abgabe der Abschlussarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versichern, 
dass die Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht wurden. 

(3) Die Abschlussarbeit ist von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern zu begutachten und zu bewerten. Eine o-
der einer soll die- oder derjenige sein, die oder der das Thema festgelegt und die Arbeit betreut hat. 
Die zweite Prüferin oder der zweite Prüfer wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses be-
stimmt. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 14 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu begrün-
den. Die Note der Abschlussarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen unter 
Berücksichtigung von § 14 Abs. 1 gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 1,0 beträgt. Beträgt die 
Differenz mehr als 1,0, wird vom Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer zur 
Bewertung der Abschlussarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Abschlussarbeit aus dem 
arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Abschlussarbeit kann jedoch nur dann 
als "ausreichend" oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten "ausreichend" oder 
besser sind. 

(4) Die Abschlussarbeit kann nur einmal wiederholt werden. Die Kandidatin oder der Kandidat erhält in 
diesem Fall ein neues Thema. Eine Rückgabe des Themas der zweiten Abschlussarbeit in der in § 11 
Abs. 6 Satz 3 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn bei der Anfertigung der ersten Abschluss-
arbeit von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht wurde. 

(5) Die Bewertung der Abschlussarbeit ist der Kandidatin oder dem Kandidaten spätestens acht Wochen 
nach Abgabe der Abschlussarbeit mitzuteilen. 

§ 13 
Leistungspunkte-Prüfungen 

(1) In den Prüfungen zum Erwerb der Leistungspunkte sollen die Kandidatinnen und Kandidaten nach-
weisen, dass sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen, spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermögen und mit den geläufigen Methoden des jeweiligen Fa-
ches Problemlösungen erarbeiten können. 

(2) Die Leistungspunkte werden in den Veranstaltungen und den ggf. zugeordneten Übungen und Prakti-
ka auf Grund einer individuell erkennbaren Leistung in Form einer mündlichen Prüfung von mindes-
tens 20 bis höchstens 40 Minuten Dauer, einer schriftlichen Prüfung von mindestens 90 Minuten und 
höchstens vier Stunden Dauer, der erfolgreichen Teilnahme am Übungsbetrieb, eines mündlichen 
Vortrags oder einer schriftlichen Hausarbeit erworben. Die Form, in der die Leistungspunkte erworben 
werden können, wird von den Lehrenden bei der Ankündigung der Veranstaltung festgelegt. 

(3) Erfolgt der Erwerb der Leistungspunkte auf Grund einer Klausurarbeit, die in ihrer Wiederholbarkeit 
beschränkt ist, so ist diese von zwei Prüferinnen oder Prüfern gemäß § 14 Abs. 1 zu bewerten. Hier-
von kann nur aus zwingenden Gründen abgewichen werden; die Gründe sind aktenkundig zu ma-
chen. Die Note der Klausurarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen 
und ist der Kandidatin oder dem Kandidaten nach spätestens acht Wochen mitzuteilen. Innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe der Bewertung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit 
zur Einsicht in die Klausurarbeit zu geben. 
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(4) Leistungspunkteprüfungen im Zusammenhang mit Lehrveranstaltungen des Pflichtbereichs, die nicht 
bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, können höchstens zweimal wiederholt werden. Fehl-
versuche in demselben oder einem vergleichbaren Modul an anderen Universitäten im Geltungsbe-
reich des Hochschulrahmengesetzes werden angerechnet. Andere Prüfungsleistungen sind mehrfach 
wiederholbar. 

(5) Die Wiederholung einer bereits bestandenen Leistungspunkteprüfung ist nicht zulässig. 

§ 14 
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern 
festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderun-

gen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge-

nügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 
 Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Erniedrigen oder 

Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden. Die Bildung der Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 ist 
dabei ausgeschlossen. 

(2) Leistungspunkte werden vergeben, wenn die Note mindestens "ausreichend" (4,0) ist.  
(3) Die Modulnoten errechnen sich aus dem mit der Zahl der Leistungspunkte gewichteten arithmeti-

schen Mittel der einzelnen Prüfungsleistungen des jeweiligen Moduls. Unbenotete Prüfungsleistungen 
(§ 7 Abs. 5) werden nicht berücksichtigt. Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die 
Modulnote lautet 

 bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut, 
 bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut, 
 bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend, 
 bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend. 
(4) Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich aus dem mit der Zahl der benoteten Leistungspunkte 

gewichteten arithmetischen Mittel der Modulnoten des Pflichtbereichs (§ 10 Abs. 3 Nr. 1), des 
Schwerpunktbereichs und der Note der Abschlussarbeit. Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(5) An Stelle der Gesamtnote "sehr gut" nach Abs. 3 wird das Gesamturteil "mit Auszeichnung bestan-
den" erteilt, wenn die Abschlussarbeit mit 1,0 bewertet wurde und das gewichtete arithmetische Mittel 
der Noten des Pflicht- und Schwerpunktbereichs höchstens 1,3 beträgt. 

(6) Für ein bestandenes Modul und die Gesamtnote erhalten die Kandidatinnen und Kandidaten zusätz-
lich die folgenden ECTS-Noten: 
die besten 10 % die Note A 
die nächsten 25 % die Note B 
die nächsten 30 % die Note C 
die nächsten 25 % die Note D 
die nächsten 10 % die Note E 
Als Bezugsgröße werden die in dem betreffenden Modul erfolgreichen Studierenden des aktuellen 
und der beiden vorangegangenen Studienjahre herangezogen. 
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§ 15 
Zusatzmodule 

(1) Der Kandidat kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen einer Prüfung unterziehen 
(Zusatzmodule). 

(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Modulen wird bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit ein-
bezogen. 

§ 16 
Zeugnis und Masterurkunde 

(1) Über die bestandene Masterprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen nach 
dem Erwerb aller Leistungspunkte ein Zeugnis ausgestellt, das den gewählten Schwerpunktbereich, 
das Thema der Abschlussarbeit, deren Note und die Gesamtnote enthält. In einem Beiblatt (Master-
Transkript) zum Zeugnis werden die kreditierten Studien- und Prüfungsleistungen mit den zugeordne-
ten Leistungspunkten und den erzielten Noten ausgewiesen. Auf Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten werden in das Zeugnis auch die Ergebnisse der Prüfungen in den Zusatzmodulen, die 
Ergebnisse der Leistungspunkteprüfungen, die nicht in die Wertung eingebracht werden und die bis 
zum Abschluss der Masterprüfung benötigte Fachstudiendauer aufgenommen. Das Zeugnis ist von 
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses 
ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung erfolgreich abgeschlossen wurde. 

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten die Masterurkunde mit dem 
Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Mastergrades gemäß § 2 beur-
kundet. Das Zeugnis und die Urkunde werden von der Dekanin oder dem Dekan sowie von der oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel des Fachbereiches 
versehen. 

(3) Die Bergische Universität Wuppertal stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem "Diploma 
Supplement Model" von Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als Darstellung des nationalen 
Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) wird der zwischen der Kultusministerkonferenz der Länder und der 
Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung verwendet. Auf An-
trag der Kandidatin oder des Kandidaten händigt die Bergische Universität Wuppertal zusätzlich zur 
Ausstellung des Diploma Supplements Übersetzungen der Urkunden und Zeugnisse in englischer 
Sprache aus. 

(4) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, erteilt die 
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem Kandidaten hierüber einen 
schriftlichen Bescheid. 

(5) Der Bescheid über die endgültig nicht bestandene Masterprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. 

(6) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird ihr oder ihm 
auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine schriftliche Bescheinigung aus-
gestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zum Bestehen der Master-
prüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Masterprüfung end-
gültig nicht bestanden ist. 
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III. Schlussbestimmungen 
 

§ 17 
Ungültigkeit der Masterprüfung, Aberkennung des Mastergrades 

(1) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für die-
jenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, 
entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin 
oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Kandi-
datin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsaus-
schuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über 
die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Ent-

scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung 
des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, ist der Mastergrad abzuerkennen und 
die Masterurkunde einzuziehen. 

§ 18 
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Innerhalb eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses wird der Kandidatin oder dem Kandida-
ten auf Antrag Einsicht in ihre oder seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gut-
achten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Der Antrag ist bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die oder der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 19 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
(2) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen als Verkündungsblatt der Bergischen Uni-

versität Wuppertal veröffentlicht. 
 

__________________ 
 

Ausgefertigt auf Grund der Beschlüsse des Fachbereichsrates des Fachbereichs Mathematik und Naturwis-
senschaften vom 16.06.2004 und vom 14.07.2004. 
 
Wuppertal, den 15.07.2004 

Der Rektor 
der Bergischen Universität Wuppertal 

Universitätsprofessor Dr. Volker Ronge 
 


